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A) Vorgaben

Jeweils einzeln zu bewerten: Sende-LED und POF
• POF-Sender (LED): Klassifizierung nach IEC 60825-1
• Ein LWL-System gilt nach dieser Vorschrift als "Klasse 1", da im bestimmungsgemäßen

Betrieb keine Strahlung austreten kann. Nach der "Subbnorm" IEC 60825-2 Part 2,
"Safety of optical fibre communication systems“, sind Orte eines "räumlich ausgedehnten
LWL-Systems" bei denen Strahlung zugänglich werden kann, (Steckstellen, usw.) mit
"Gefährdungsgraden" zu versehen. Deren Bewertung und Nummerierung entspricht
weitestgehend den Klassen nach IEC 60825-1. Die notwendigen Schutzmaßnahmen
sind je nach Gefährdungsgrad und Zugangsmöglichkeit gestaffelt.

In der Praxis vorwiegend interessant: Klasse/Gefährdungsgrad 1, weil nur dann
Schutzmaßnahmen, Warnhinweise usw. entfallen können (ein Hinweis in der
Bedienungsanleitung ist ausreichend).
Die Grenzwerte sind IEC 60825-1 je Klasse nach Wellenlänge und Expositionsdauern
tabelliert. Diese gelten für (kollimierte) Punktlichtquellen und beziehen sich auf die
Bestrahlung der Augen-Hornhaut. Wenn bei Blick in räumlich ausgedehnte Quellen die in
das Auge einfallende Strahlungsleistung über einen größeren Bereich der Netzhaut verteilt
wird, können diese Grenzwerte mit einem Korrekturfaktor C6 erhöht werden.
Zur Klassifizierung sind diese Grenzwerte mit bestimmten Blenden in bestimmten
Quellenabständen zu messen. Seit Veröffentlichung der Ergänzung "Amendmend 1" gibt es
auch in den Meßvorschriften eine Abhängigkeit von der Quellengröße.
Die räumliche Strahlungsverteilung und die Quellengröße bestimmen also, wie groß der bei
Messung "eingefangene" Strahlungsanteil ist. Die folgende Abbildung zeigt die Verhältnisse
schematisch:
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Für die Klassifizierung der POF-Komponenten erforderlich:
• Quellengröße und Strahlungsverteilung der POF-LED: Hersteller oder Messung

("worst case": Chipgröße mit 250 µm, Kosinusstrahler)
• Quellengröße und räumliche Strahlungsverteilung bei Strahlungsaustritt aus der POF-

Stirnfläche: abhängig von der Ausleuchtung der Faser und ihrer Numerischen Apertur

B) Bewertung von LWL

In LWL-Technik üblich: Angabe der Strahlungsleistung in der Faser - d.h. direkt am
Quellenort→ näherungsweise Umrechnung für divergente Strahler mit Gauß'schem
Strahlungsprofil (s.a. IEC 60825-1, Annex A, Example A.6)

Bei Austritt aus dem Faserende: Strahlurchmesser (mit 63% der Gesamtstrahlungsleistung
enthält) in Abhängigkeit vom Quellenabstand r:
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a: LWL-Durchmesser
r: Bewertungsabstand (100 mm)
NA: numerische Apertur d. LWL

Dann beträgt der Strahlungsanteil, der in r durch eine Blende mit Durchmesser d (s.o.) tritt:
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eη , d.h. die erlaubte Ausgangsleistung direkt an der Faserstirnfläche

beträgt: GZS x C6/η

C) Anwendung auf Beispiel-POF

Beispiel: "worst case"- NA = 0,46; LEDs mit Peakwellenlänge 650 und 525 nm; Faser mit 1
mm Kerndurchmesser.
Problem: anzuwendendes a: die Ausleuchtung des POF-Kerns (die Größe der scheinbaren
Strahlungsquelle) ändert sich mit der Entfernung vom LED-Sender zwischen den Extremen:
Chipgröße ("worst case") mit ca. 250 µm und - volle Ausleuchtung - POF- Kerndurchmesser
(nach Herstellerangaben minimal 0,94 mm).
Für dieses Beispiel verwendet: Meßwert nach 50 mm POF mit ∅  ca. 670 µm

Grenzwert nach IEC 60825-1 für Klasse 1 (Zeitbasis 100 s):
bei λPeak: 650 nm: 0,221 mW
bei λPeak: 525 nm: 0,041 mW

Im 100 mm-Abstand von der Faserstirnfläche beträgt der Strahldurchmesser D63:
61,5 mm; mit der Aufnahmeblende von 26,2 mm Durchmesser wird ein Strahlungsanteil von
17% gemessen, die Grenzwerte für die Strahlungsleistung im POF betragen damit:
bei λPeak: 650 nm: 1,331 mW bzw. 1,24 dBm
bei λPeak: 525 nm: 0,247 mW bzw. -6,08 dBm

D) Bemerkungen

Die Angabe der Grenzwerte erfolgt ohne Gewähr; im Einzelfall müssen die individuellen
Meßwerte zugrunde gelegt werden. Das gilt insbesondere für die Quellengröße.
Bei Wellenlängenmultiplexing ist die Additivität der Wirkungen zu berücksichtigen:
ΣPλ/GZSλ ≤ 1, Pλ: spektrale Leistung der LEDs, GZSλ: Grenzwert nach IEC 60825-1



Die internationale Laserschutznorm befindet sich ggw. (4/99) in Überarbeitung. Die
Neuausgabe ("Amendmend 2") wird voraussichtlich (Y2k) sowohl in den Grenzwerten als
auch in der "Sicherheitsphilosophie" Relaxationen enthalten. Nach dem ggw. Stand würden
die Grenzwerte für das obige Beispiel bei beiden Wellenlängen ca. 10 mW (10 dBm)
betragen.
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Sicherheits-Standards

international (Einhaltung "freiwillig")

• IEC 60825-1 „Safety of laser products, Part 1: Equipment classification, requirements and
user’s guide“ (11/93)
Amendmend to IEC 60825-1 (9/97)
Amendmend 2 to IEC 60825-1 (CDV 4/99)

• IEC 60825-2 „Safety of laser products, Part 2: Safety of optical fibre communication
systems“ (5/93)
Amendment to IEC 60825-2 „Application notes for the safe use of optical fibre
communication systems“ 76/162/FDIS (9/97)
Amendment 2 to IEC 60825-2 „Safety of laser products, Part 2: Safety of optical fibre
communication systems“ 76/161/CD (9/97)

• IEC 60825-6: „Safety of laser products, Part 6: Safety of products with optical sources,
exclusively used for visible information transmission to the human eye"
Technical Report Type 2 (4/99)

• IEC 60825-9: "Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical
radiation" (9/98)
Technical Report Type 3 (4/99)

national (Einhaltung nach Produkthaftungs- Gerätesicherheitsgesetz gefordert)

DIN EN......(analoge Nummerierung wie bei IEC) Klassifikation VDE 0837 Teil 1, 2,..
DIN V VDE V 0837 Teil 6 (10/98)
(VDE-Verlag GmbH, 10625 Berlin)

Unfallverhütung: UVV "Laserstrahlung" (VBG 93) Berufsgenossenschaft


